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AK Klimapolitik

Die KDVmöge beschließen:

Der Landesparteitag möge beschließen: Der Bun-

desparteitag möge beschließen:

Empfehlung der Antragskommission

Annahme in der Fassung der AK (Konsens)

Sozialverträgliche Sanierung und Standardanhebung für Neubauten
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Der Gebäudesektor muss in den nächsten zehn

Jahren fast 45% seiner Treibhausgasemissionen

einsparen, um die Klimaneutralität bis 2045 zu

erreichen. Mit kleinen Anpassungen sind die

Ziele des Gebäudesektors für 2030 und 2050

nicht zu erreichen.

Gemäß dem Bundesministerium für Wirtschaft

und Klimaschutz (BMWK) ist der Gebäudesek-

tor für rund ein Drittel der deutschen Treib-

hausgasemissionen verantwortlich. Im Gebäu-

debereich kam es laut dem BMWK 2021 zu ei-

ner Emissionsminderung von knapp 4 Mio. Ton-

nen CO2-Äquivalenten (minus 3,3 Prozent) auf

rund 115Mio.Tonnen.Trotz dieser Emissionsmin-

derung überschreitet der Gebäudesektor, wie

auch bereits im Vorjahr, laut BMWK, die erlaub-

te Jahresemissionsmenge gemäß dem Bundes-

Klimaschutzgesetz, die bei 113Mio. Tonnen CO2-

Äquivalenten liegt.

Gerade der Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt

auf traurige Weise, wie wichtig es ist, den

Energieverbrauch zu reduzieren. Zudem brau-

chen wir einen Wandel zu nachhaltigen, re-

gionalen und erneuerbaren Energieträgern im

Bausektor. Deshalb fordern wir beispielswei-

se neben einer sozialverträglichen Gebäudesa-

nierung, Mindeststandards für die energetisch

schlechteste Bestandsgebäude und eine Anhe-

bung der Standards für Neubauten.

 

Außerdem fordern wir:

 

1. Erhöhungdes Fördervolumens für BauundSa-

nierung

Die Ziele bis 2045 für den Klimaschutz in dem

Bereich des Gebäudesektors müssen erreicht

werden! Daher fordern wir eine Ermittlung der

dafür notwendigen Finanzmittel, die zur tat-

sächlichen Umsetzung und Erreichung der Zie-
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le notwendig sind. Auf Grundlage dieser Erhe-

bung sollen über den Bundeshaushalt jährlich

entsprechende Fördermittel zur Verfügung ge-

stellt werden.

 

2. Förderung für die Verwendung nachwachsen-

der Rohstoffe bei Neubauten

Es müssen regionale und nachwachsende Roh-

stoffe für den Bau neuer Gebäude verwendet

werden! Neubauten, welche für den Gebäude-

kern, die Fassade und die Dämmung nachwach-

sende, regionale Rohstoffe verwenden, müssen

besonders unterstützt und gefördert werden.

Für öffentliche Bauvorhaben sollten möglichst

ressourcen-undenergieeffizienteBauunterneh-

men bevorzugt werden.

 

3. Mindeststandards für die energetisch

schlechtesten Bestandsgebäude einführen

Insgesamt muss die Quote der Sanierung von

Bestandsbautenaufmindestens 2%erhöhtwer-

den. Es ist notwendig, dass für Bestandsge-

bäude Mindesteffizienzklassen eingeführt wer-

den. Diese müssen zu festgesetzten Stichtagen

erfüllt, schrittweise verschärf und angepasst

werden. Damit sozialverträgliche Gebäudesa-

nierungen und Kostenverteilungen ermöglicht

werden können, müssen auch hier haushalt-

rechtliche Voraussetzungen geschaffenwerden.

 

4. Klimafreundliche Gebäude mit bezahlbaren

Mieten

Die durch die Gebäudesanierung erfolgende Er-

höhung der Mieten muss durch Fördermit-

tel, besonders in angespannten Wohnungs-

märkten, abgefangen werden. Hierfür gilt es,

die Amortisierungszeit der Sanierungsmaßnah-

men in Verhandlungen mit Eigentümer*innen

mit einzuberechnen.Wohnungsbaugesellschaf-

ten sollten hier zuerst in die Pflicht genommen

werden.
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4. Klimafreundliche Gebäude mit bezahlbaren

Mieten

Die durch die Gebäude- und Hitzesanierung

erfolgende Erhöhung der Mieten muss durch

Fördermittel, besonders in angespannten Woh-
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86 nicht auf Mieter*innen fallen.
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